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Bebauungsplan 2466 
für ein Gebiet in Bremen-Oberneuland 
im Kreuzungsbereich Apfelallee, Rockwinkeler Heerstraße und Oberneulander 
Heerstraße 
(Bearbeitungsstand: 15.04.2016) 
 
 Planaufstellungsbeschluss 
 Öffentliche Auslegung 
 
 
I. Sachdarstellung 
 
A) Problem 
 
 

Das ca. 3,3 ha große Plangebiet befindet sich in Bremen-Oberneuland und ist 
überwiegend mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut. Neben dem Wohnen 
sind verschiedene Einzelhandelsnutzungen angesiedelt. Im direkten Kreuzungs-
bereich wird eine Tankstelle betrieben. 
 
Um das Nahversorgungszentrum „Apfelallee“ gemäß dem Kommunalen Zentren- 
und Nahversorgungskonzept Bremen unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Verkehrssituation weiterzuentwickeln sowie eine bessere Ausnutzung der 
Grundstücke im Geltungsbereich zu sichern, ist eine Anpassung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen erforderlich.  

 
 
B) Lösung 

 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB). Es 
handelt sich um einen Plan der Innenentwicklung. 

 



- 2 - 

 
Zum Planinhalt 
 
Es wird auf den anliegenden Planentwurf und den Text der Begründung verwie-
sen. 
 
 
Zum Verfahren nach dem BauGB 
 
1. Planaufstellungsbeschluss 
 

Zur formalen Einleitung des Verfahrens ist es erforderlich, einen Planaufstel-
lungsbeschluss zu fassen. Auf den entsprechenden Beschlussvorschlag unter 
II. dieser Vorlage wird verwiesen. 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Zum Bebauungsplan 2466 ist am 28. September 2015 vom Ortsamt Oberneu-
land eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung in einer 
öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt worden. 
 
Eine Zusammenfassung des Ergebnisses der Einwohnerversammlung ist die-
ser Vorlage als Anlage beigefügt. Auf den Inhalt wird verwiesen. 
 
Der in der Einwohnerversammlung vorgebrachte Punkt einer fehlenden Be-
darfsanalyse zur Sicherung des Nahversorgungszentrums kann auf Grundlage 
des Zentren- und Nahversorgungskonzeptes widerlegt werden. Der Bedarf an 
einer langfristigen Entwicklung und Sicherung dieses Bereiches besteht. Dies 
zeigen auch Anfragen zur Verdichtung des Nahversorgungszentrums. 
 
Eine Verbreiterung der Einmündung der Apfelallee wird für einige Bürger als 
Ausgangspunkt für eine Verbreiterung der gesamten Apfelallee gesehen. Da je-
doch der Bebauungsplan nur auf den Einmündungsbereich der Apfelallee ab-
zielt, ist diese Befürchtung nicht gegeben. 
 
Die Aufnahme stadtteilprägender Besonderheiten wie die Fassadengestaltung 
wurde angeregt, jedoch im Bebauungsplan nicht forciert. In der Zukunftswerk-
statt wurde das Thema Gestaltungssatzung kontrovers diskutiert. Es bestand 
jedoch die Verabredung keine Gestaltungssatzung in Oberneuland einzuführen. 
Daher wurde auch auf die Einführung von Gestaltungsrichtlinien in diesem Be-
bauungsplan verzichtet.  
 
Änderungen in den Planungszielen haben sich auf Grund der Einwohnerver-
sammlung nicht ergeben. 
 
Anlässlich der Einwohnerversammlung hat ein Bürger, der daran teilgenomme-
ne hat, folgende Stellungnahme zu dem Planverfahren abgegeben: 
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Die dem Schreiben angefügte Anlage 2 ist hier nicht abgedruckt. 
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Die Verwaltung gibt hierzu folgende Stellungnahme ab: 
 
zu 1.: Erforderlichkeit der Planung 
Die Anregung befürwortet die Aufstellung des Bebauungsplanes. Zusätzlich zur 
Vereinheitlichung des Planungsrechts und zur Sicherung des Nahversorgungs-
zentrums, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 2466 verbunden sind, 
geht aus der Anlage 1 vom 26.01.2000 zu der Einwendung hervor, dass auch 
eine Straßenraumgestaltung und begleitende Grünordnung Inhalt des Verfah-
rens sein sollte. Die konkrete Ausgestaltung des Straßenraumes und begleiten-
de Grünmaßnahmen sind  jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens, sondern im Rahmen einer Ausbauplanung für den Kreuzungsbereich zu 
berücksichtigen.  
 
zu 2.: örtliches Problem 
Die Anregung stellt eine Beschreibung der Situation dar. Da der Entwurf des 
Bebauungsplanes eine Vereinheitlichung des Planungsrechtes sowie die Siche-
rung des Nahversorgungszentrums zum Ziel hat und die Bebauungsstrukturen 
bereits sehr gefestigt sind, wird auf weitergehende ordnende Maßnahmen 
(Grünordnungsplan, Verkehrsentwicklungskonzept , etc.) verzichtet.  
 
zu 3.: Verkehrsplanung und -verbesserung 
Der Aufweitung des Kreuzungsbereiches liegt ein Vorentwurf des ASV zu-
grunde. Dies ist auch in die Begründung – Punkt C 3 Erschließung – einge-
flossen.  
 
Die Organisation von Anlieferverkehren hat auf den privaten Grundstücksflä-
chen zu erfolgen, ohne dass der fließende Verkehr hiervon beeinträchtigt wird. 
Dieser Bebauungsplan kann keine Vorsorge für die Anlieferungsverkehre von 
Geschäften tragen. 
Die zeichnerische Festsetzung von Stellplätzen / Nebenanlagen erweitert die 
Zulässigkeit dieser Nutzungen. Im rückwärtigen Bereich sind insbesondere 
Stellplätze für die vor Ort Beschäftigten angedacht, so dass Besucherverkehre 
auf Stellplätzen in Richtung Straße abgewickelt werden können.  
 
zu 4.: Bauliche Nutzung 
Die teilweise Erweiterung der Baugrenzen führt zu besserer Ausnutzung der 
Grundstücke und zu optimaleren Verhältnissen bei der Planung von Neubau-
ten. Die Park- und Stellplätze sind auch innerhalb der Baugrenzen zulässig 
und darüber hinaus auch in den angrenzenden separaten Zonen. 
 
zu 5.: Stadtgrün / Grünordnung 
Die Festsetzung von standortheimischen Laubgehölzen bei Neuerrichtung von 
Gebäuden dient der Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und 
erzeugt auch bei Neubauten eine Durchgrünung des Stadtteils.  
 
zu 6.: Nahversorgungskonzept 
Die Entwicklungsperspektiven ergeben sich aus einer dauerhaften Genehmi-
gungsfähigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Nahversorgungszentrum Apfel-
allee. Das Nahversorgungszentrum ist im Zentren- und Nahversorgungskon-
zept der Stadtgemeinde Bremen als ein solches ausgewiesen. Es bildet ne-
ben dem Standort in der Mühlenfeldstraße den zweiten Nahversorgungsbe-
reich Oberneulands.  
 
zu 7.: Begegnungsstätten 
Die Gestaltung von Freiräumen bzw. Begegnungsstätten ist nicht Inhalt dieses 
Bebauungsplanes. 
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3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
     nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 2466 ist am 
24.09.2015 die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt worden. Das Ergebnis dieser Beteiligung ist in die Planung ein-
geflossen. 

 
 

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange 
     nach § 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sollen für den Bebauungsplan 2466 gleichzeitig durchgeführt werden 
(§ 4a Abs. 2 BauGB). 
 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft wird nach der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs im 
Rahmen der Behandlung der anlässlich der öffentlichen Auslegung eingegan-
genen Stellungnahmen auch über das Ergebnis der Trägerbeteiligung unter-
richtet. 
 

 
C) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung 

 
1. Finanzielle Auswirkungen  

 
Die Umsetzung der erläuterten Planung hat finanzielle Auswirkungen für die 
Stadtgemeinde Bremen. Für die Verbreiterung der Apfelallee und der Anpas-
sung des Kreuzungsbereiches müssten im Zuge eines künftigen Ausbaus 
ca. 280 m² Grundstücksfläche beidseitig der Apfelallee (derzeit Tankstelle und 
Sparkasse) sowie ein kleiner Teilbereich an der Rockwinkeler Heerstraße er-
worben werden. Ein Erwerb dieser Flächen wird erst im Rahmen eines Vor-
kaufsrechtes bzw. im Rahmen direkter Ankaufsverhandlungen bei Verkauf der 
jeweiligen Grundstücke vollzogen, so dass eine Bezifferung der entstehenden 
Kosten und deren Fälligkeit nicht vorgenommen werden kann. Für den Umbau 
des Kreuzungsbereiches, der zeitlich hinter den Ankauf der gesamten Teilflä-
chen fällt, fallen weitere Kosten an. Die Höhe der Kosten kann zur jetzigen 
Zeit noch nicht ermittelt werden. Der Bebauungsplan regelt nur die Möglichkeit 
des Ausbaus. Eine Umsetzung kann erst nach Bereitstellung entsprechender 
Haushaltsmittel erfolgen. 
 
Aufgrund der Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der 
Stadtgemeinde Bremen Kosten entstehen könnten. Die erforderlichen Mittel 
werden - soweit Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten her-
angezogen werden können - entsprechend den zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die Bürgerschaft im Rah-
men der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat. 
 
Planentschädigungsansprüche sind nicht ersichtlich. Die Festsetzungen sind 
so gewählt, dass eine relevante Einschränkung von Nutzungen nicht erfolgt.  
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2. Genderprüfung 
 

Das Gebiet ist ein für Frauen und Männer gleichermaßen genutzter Lebens-
raum. Unter dem Aspekt der gleichstellungspolitischen Wirkungen wird durch 
die Ergänzung des Nahversorgungsangebotes ein Beitrag zur Sicherung der 
wohngebietsnahen Versorgung der Bevölkerung in Oberneuland geleistet. So 
werden kurze Einkaufswege und Möglichkeiten der schnellen Erreichbarkeit 
zu Fuß oder per Fahrrad geschaffen.  

 
 

D) Abstimmungen 
 
Dem Ortsamt Oberneuland wurde die Deputationsvorlage gemäß Ziffer 2.3 der 
Richtlinie über die Zusammenarbeit der Beiräte und Ortsämter mit dem Senator für 
Bau und Umwelt in Bauangelegenheiten vom 1. Mai 2003 übersandt. 
 

II. Beschlussvorschläge 
 

1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-
schaft fasst den Beschluss, dass für den Geltungsbereich des öffentlich auszule-
genden Planentwurfes ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll (Planaufstel-
lungsbeschluss). 

 
2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-

schaft stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes 2466 für ein Gebiet in Bremen-
Oberneuland im Kreuzungsbereich Apfelallee, Rockwinkeler Heerstraße und 
Oberneulander Heerstraße (Bearbeitungsstand: 15.04.2016) einschließlich Be-
gründung zu. 

 
3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-

schaft fasst den Beschluss, dass der Entwurf des Bebauungsplanes 2466 für ein 
Gebiet in Bremen-Oberneuland im Kreuzungsbereich Apfelallee, Rockwinkeler 
Heerstraße und Oberneulander Heerstraße (Bearbeitungsstand: 15.04.2016) ein-
schließlich Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 

 
 
 

Anlagen 
− Entwurf des Bebauungsplanes 2466 (Bearbeitungsstand: 15.04.2016) 
− Begründung zum Bebauungsplan 2466  
− Zusammenfassung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 





Begründung  
 
 

zum Bebauungsplan 2466 
für ein Gebiet in Bremen-Oberneuland 
im Kreuzungsbereich Apfelallee, Rockwinkeler Heerstraße und Ober-
neulander Heerstraße 
(Bearbeitungsstand: 15.04.2016) 

 
 
A) Plangebiet  

 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Oberneuland im Kreuzungsbereich der Ober-
neulander Heerstraße mit der Rockwinkeler Heerstraße und der Apfelallee und hat ei-
ne Größe von knapp 3,3 ha. 
  
 

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplans 
 

1. Entwicklung und Zustand 
 
Das Plangebiet stellt sich als gewachsenes Ortsteilzentrum mit guter verkehrlicher An-
bindung dar. Es ist im Kommunalen Zentren- und Nahversorgungskonzept Bremen als 
zu sicherndes Nahversorgungszentrum im Westen des Stadtteils Oberneuland festge-
legt sowie im Flächennutzungsplan als zentraler Versorgungsbereich dargestellt. 
Die Grundstücke sind überwiegend entsprechend dem bestehenden Planungsrecht mit 
Wohn- und / oder Geschäftshäusern bebaut. Neben dem Wohnen sind auch ver-
schiedenste Einzelhandelsnutzungen sowie im direkten Kreuzungsbereich eine Tank-
stelle angesiedelt.  
 
 

2. Geltendes Planungsrecht 
 
Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet Gemischte Bauflächen und 
einen zentralen Versorgungsbereich dar.  
 
Der Geltungsbereich überlagert Teilbereiche von vier rechtskräftigen Bebauungsplä-
nen, die damit teilweise überplant werden: 
-  Bebauungsplan   737 (Rechtskraft 03.04.1977) 
-  Bebauungsplan   851 (Rechtskraft 09.01.1975) 
-  Bebauungsplan 1109 (Rechtskraft 12.03.1976) 
-  Bebauungsplan 1855 (Rechtskraft 26.11.1986). 

 
Für den Planbereich setzen die Bebauungspläne verschiedene Nutzungsarten 
und -maße fest. Die Bebauungspläne 737 und 1109 setzen jeweils Mischgebiete für 
Einzel- und Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen in offener Bauweise fest. Im Be-
bauungsplan 737 wird die GRZ auf 0,4, die GFZ auf 0,8 festgelegt, im Bebauungsplan 
1109 liegen diese Werte etwas niedriger (GRZ 0,3, GFZ 0,5). 
 
Der Bebauungsplan 851 setzt im Kreuzungsbereich der Oberneulander Heerstraße 
und der Rockwinkeler Heerstraße ebenfalls ein Mischgebiet in offener Bauweise mit 
zwei Vollgeschossen fest. Die GRZ beträgt 0,3, die GFZ 0,5. Entlang der Oberneulan-
der Heerstraße ist ein Allgemeines Wohngebiet in offener Bauweise mit zwei Vollge-
schossen, einer GRZ von 0,2 und einer GFZ von 0,4 festgesetzt.  
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Der Bebauungsplan 1855 überplant seinerseits den Bebauungsplan 1109. In den 
maßgeblichen Bereichen ist ein Mischgebiet bzw. Wohngebiet mit zweigeschossigen 
Einzel- und Doppelhäusern bei offener Bauweise festgesetzt. Die GRZ beträgt jeweils 
0,3, die GFZ 0,5 mit einer Höhenbegrenzung der Dachoberkante von 10 m über der 
angrenzenden Verkehrsfläche. 
 
Zudem werden in allen Bebauungsplänen die nicht überbaubaren Grundstückflächen 
und Verkehrsflächen definiert. 
 
Außerdem liegt für einen Teil des Geltungsbereichs (Oberneulander Heerstraße 38 / 
40) kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, so dass hier die Regelungen des § 34 
Baugesetzbuch (BauGB) für den unbeplanten Innenbereich gelten. 
 
 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 2466 soll die Weiterentwicklung des Nahver-
sorgungszentrums „Apfelallee“ gemäß dem Kommunalen Zentren- und Nahversor-
gungskonzeptes Bremen planungsrechtlich gesichert werden. Kleinteilige Arrondierun-
gen bzw. Verkaufsflächenerweiterungen bestehender Hauptanbieter sollen gesichert 
und eine Zusammenlegung bzw. Umstrukturierung von Flächen ermöglicht werden. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 2466 soll die Bebaubarkeit im Geltungsbe-
reich angepasst und vereinheitlich werden, so dass die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine bessere Ausnutzung der Grundstücke und somit die Grundlage zur 
weiteren Entwicklung des Nahversorgungszentrums geschaffen werden können. 
 
Zudem möchte ein Investor innerhalb des Planungsgebietes seinen Standort verlagern 
und einen Neubau entsprechend der beschriebenen Zielstellungen errichten. Dieses 
Vorhaben, welches nach den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 851 
nicht zulässig wäre, wird aus planerischer Sicht positiv betrachtet, da es als Dienstleis-
tungsnutzung den Nahversorgungsstandort ergänzt und nachhaltig sichert. 
 
Für die verkehrliche Weiterentwicklung und Sicherstellung des reibungslosen Ver-
kehrsflusses ist es zudem erforderlich, die künftige Verkehrsfläche in der Apfelallee zu 
verbreitern, um ausreichend Platz für die in der Apfelallee verkehrende Buslinie 33 
vorhalten zu können. 
 
 

4. Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 
 

Aufgrund der Überplanung bereits bebauter Flächen, der Schaffung von Nachverdich-
tungspotenzialen sowie der geringen Plangebietsgröße (s.u.) ist die Aufstellung des 
Bebauungsplans gemäß § 13a BauGB ("Bebauungspläne der Innenentwicklung") vor-
gesehen.  
 
Plangebietsgröße 33.395 m²  
Verkehrsflächen   7.971 m²  
Mischgebietsflächen 25.424 m² 
 
Bei einer festgesetzten GRZ von 0,4 ergeben sich bei 25.424 m² Baugrundstück rund 
10.170 m² bebaubare Fläche. Dies sind deutlich weniger, als die im 
§ 13 a (1) Nr. 1 BauGB festgelegte Grenze von 20.000 m² Grundfläche, so dass das 
beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt werden kann.  
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C) Planinhalt 
 
Die Planinhalte der rechtskräftigen Bebauungspläne werden bei den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes 2466 berücksichtigt. Die Planinhalte werden jedoch so angegli-
chen, dass eine bessere Ausnutzung der Grundstücke und eine homogene Bebaubar-
keit des Gebietes möglich wird.  
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 

Der Geltungsbereich ist durch eine Mischung von gewerblichen Nutzungen, Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsbetrieben und Wohnungen geprägt. Diese Mischnutzung soll 
gesichert und weiterentwickelt werden, so dass im gesamten Bereich ein Mischgebiet 
(MI / MI*) festgelegt wird. Die bisherige Nutzungsausweisung als Allgemeines Wohn-
gebiet im Bereich der Oberneulander Heerstraße 25 – 31 sowie 26 – 28 wird zuguns-
ten einer Mischgebietsnutzung aufgegeben. Diese Veränderung der Festsetzung ist er-
forderlich, um die Entwicklung des Nahversorgungszentrums nachhaltig zu fördern und 
zu sichern.  
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen 
 
Für das Plangebiet werden die unterschiedlichen planungsrechtlichen Strukturen ver-
einheitlicht. Die zulässige überbaubare Grundstücksfläche (GRZ) beträgt 0,4, die Ge-
schoßflächenzahl (GFZ) 0,8. Diese Festsetzungen bedürfen einer Erhöhung der bishe-
rigen GRZ und GFZ in verschiedenen Teilbereichen. Für die Grundstücke Oberneulan-
der Heerstraße 25 – 31 wird die Ausnutzbarkeit der Grundstücke verdoppelt. Auf weite-
ren Grundstücken wird die GRZ um 0,1 und die GFZ um 0,3 erhöht. Diese Erhöhungen 
stärken die Ausnutzung des Nahversorgungsbereichs und festigen somit die ange-
strebte Nutzung.  
 
Die textliche Festsetzung Nr. 4 setzt fest, dass die Grundstücksflächen bis zu einem 
Wert von 0,8 durch Nebenanlagen, Stellplätze und Zuwegungen in Anspruch genom-
men werden dürfen. Hiermit wird unter anderem der Überplanung bestehender Bebau-
ungspläne Rechnung getragen und die Bestandssituation gefestigt. 
 
In dem mit MI* gekennzeichneten Mischgebiet können ausnahmsweise Überschreitun-
gen der Baugrenzen durch Überdachungen und unterirdische Anlagen der vorhande-
nen Tankstelle zugelassen werden. Mit dieser Festsetzung wird Bestandssicherung 
zugunsten der Tankstelle betrieben. Sofern an der vorhandenen Tankstelle Erweite-
rungs- bzw. Erneuerungsbedarf besteht, ist dieser planungsrechtlich abgesichert. 
 
An der bestehenden Baustruktur werden hingegen nur geringfügige Änderungen vor-
genommen. Im Plangebiet sind zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser in offener 
Bauweise mit einer maximalen Gebäudeoberkante von 10 m bezogen auf die angren-
zende Straßenverkehrsfläche zulässig. Die Begrenzung der Gebäudeoberkante auf 
max. 10 m unterbindet eine ungewollte, für das Ortsbild untypische Höhenentwicklung. 
 
Die Baugrenzen werden an der Oberneulander Heerstraße einheitlich in sechs Metern 
Entfernung zur Straßenbegrenzungslinie festgesetzt, so dass zwischen Straßenbe-
grenzungslinie und Baugrenze die Einrichtung von bis zu zwei Stellplätzen und einer 
Hecke parallel zur Fahrbahn ermöglicht wird. Die Tiefe der Baugrundstücke variiert und 
entspricht den Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne. 
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3. Erschließung 
 
Die Erschließung sämtlicher Grundstücke wird durch die angrenzenden Straßen si-
chergestellt.  
 
Die Straßenverkehrsfläche im Bereich der Apfelallee wird um rund 4,00 m auf 13,60 m 
verbreitert, wodurch die Anforderungen an den öffentlichen Nahverkehr – ausreichende 
Straßenbereite für den Busverkehr - berücksichtigt werden. Die Verbreiterung findet 
trompetenförmig auf beiden Seiten der Apfelallee sowie im kleinen Maße an der Rock-
winkeler Heerstraße statt, so dass für einen späteren Ausbau private Grundstücksflä-
che in Anspruch genommen werden muss. Ein möglicher Ankauf soll im Zuge künftiger 
Grundstücksverkäufe über das gesetzlich gesicherte Vorkaufsrecht bzw. über direkte 
Verkaufsverhandlungen erfolgen. 
 
Den Festsetzungen zum Straßenverlauf liegt ein Straßenausbauvorentwurf zugrunde. 
Dieser nimmt Rücksicht auf die vorhandene Bebauung der Grundstücke (insbesondere 
der angrenzenden Tankstelle).  

 
 
4. Sonstige Festsetzungen  
 

Stellplätze und Nebenanlagen sind zusätzlich zu den überbaubaren Flächen innerhalb 
der Baugrenzen auch auf Teilen der nicht überbaubaren Flächen auf hierfür festgesetz-
ten „Flächen für Stellplätze“ bzw. „Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen“ pla-
nungsrechtlich zulässig. Hierdurch wird einerseits der bereits vorhandene Bestand be-
rücksichtigt und andererseits aber auch die Möglichkeit geschaffen, bei Nutzungsände-
rungen die erforderliche Anzahl an Stellplätzen vor und / oder hinter dem Geschäft 
nachzuweisen. Um den Charakter des Ortes zu wahren und zu vermeiden, dass die 
Grundstücke zu stark versiegelt werden, sind Stellplätze erst in einem Abstand von 
1,00 m zur Straßenverkehrsfläche bzw. Grundstücksgrenze zulässig. 

 
Die textlichen Festsetzungen regeln die weitere Entwicklung des Gebietes als Nahver-
sorgungszentrum Apfelallee im Kontext mit der gewachsenen Struktur Oberneulands. 
Das Straßenbild soll ein durchgehend ruhiges Bild ergeben, welches die Ortstypik be-
rücksichtigt. 

 
Um negative städtebauliche Entwicklungen zu vermeiden, sind Vergnügungsstätten 
nicht zulässig. In dem gewachsenen Umfeld Oberneulands und der vorhandenen Ein-
zelhandelsstruktur besteht die Gefahr, durch die Ansiedlung von Vergnügungsstätten 
einen Trading-Down-Effekt auszulösen. 
 
Die Ortstypik Oberneulands kann durch das ungeregelte Aufstellen von Werbeanlagen 
im Mischgebiet deutlich beeinträchtigt werden. Daher ist es notwendig, die Aufstellung 
von Werbeanlagen zu steuern. Deshalb sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis-
tung zulässig und hier nur als untergeordnetes Element. Oberhalb der Gebäudetraufe 
sind Werbeanlagen nicht zulässig. 
 
Freistehende Werbeanlagen sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht 
zulässig. Auf den gesondert festgelegten Flächen für Stellplätze sind Werbeanlagen 
als untergeordnetes Element ausnahmsweise zulässig. Diese Festlegung verhindert 
eine Häufung von Werbeanlagen entlang und an den angrenzenden Straßen.  

  
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen, soweit sie Ge-
bäude im Sinne der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) sind, sowie Garagen 
und Carports nicht zulässig. Stellplätze und Nebenanlagen sind, zusätzlich zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen, in den hierfür festgesetzten Bereichen zulässig. 
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Zudem sind aus energetischen Gründen die tragenden Konstruktionen der Dachflä-
chen so auszubilden, dass die Einrichtung von Solarenergieanlagen möglich ist. Hier-
mit wird sichergestellt, dass bei Neubauten perspektivisch eine Solarenergieanlage 
ermöglicht wird.  
 
 

5. Grünfestsetzungen 
 
Der Bebauungsplan festigt durch die textliche Festsetzung Nr. 6 die vorhandene Orts-
typik in Oberneuland. Oberneuland stellt sich als stark durchgrünter Ortsteil mit einem 
erheblichen Baumbestand und typischerweise von Hecken umgebenen Grundstücken 
dar. Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung dieses Ortsbildes wird festgelegt, dass 
Neuanpflanzungen als standortheimische Laubgehölze angelegt werden müssen.  
 
 

6. Hinweise   
Im Plangebiet sind verschiedene Gehölzstrukturen vorhanden, daher finden die Best-
immungen der Baumschutzverordnung Anwendung.  
 
Der Planbereich ist im Hinblick auf Kampfmittel luftbildmäßig kontrolliert worden. Da-
nach muss dort mit Kampfmitteln gerechnet werden. Vor Aufnahme der planmäßigen 
Nutzung ist in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen eine Beseitigung der 
Kampfmittel sicherzustellen.  
 
Das Plangebiet ist als archäologisches Fundgebiet bekannt. Damit sie nicht im Zuge 
von Erdarbeiten unbemerkt zerstört werden, soll dem Landesarchäologen Gelegenheit 
eingeräumt werden, sämtliche Erdarbeiten in dem Gebiet zu beobachten und tatsäch-
lich auftauchende Befunde zu untersuchen und zu dokumentieren. Durch entspre-
chenden Hinweis ist die Beteiligung des Landesarchäologen bei Erdarbeiten sicherge-
stellt. 
 
Für das Vorhandensein von Altlasten und/oder schädlichen Bodenveränderungen lie-
gen konkrete Anhaltspunkte vor. Hiervon sind zwei Grundstücke betroffen. Auf dem 
jetzigen Tankstellengrundstück Oberneulander Heerstraße 38 wurde vormals eine 
Chemische Reinigung betrieben. Auf dem Grundstück Rockwinkeler Heerstraße 174 
wurde vormals eine Tankstelle betrieben. Für beide Grundstücke sind orientierende 
Untersuchungen veranlasst worden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im 
Mai 2016 erwartet und fließen in die weitere Planung ein.  
 
 

D) Umweltbelange 
 
1. Eingriffsregelung 
 

Bei der vorliegenden Planung liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) vor, da die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes der Weiterentwicklung und Sicherung des Nahversorgungszentrums „Ap-
felallee“ und somit der Innenentwicklung dient. Die Prüfung dieses Bebauungsplanes 
hat ergeben, dass zukünftig die zulässige bebaubare Grundfläche ca. 10.170 m² be-
trägt und damit unter dem Schwellenwert von 20.000 m² liegt.  
Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) und der Europäischen 
Schutzgebiete (Natura 2000) beeinträchtigt werden, bestehen nicht. Ebenfalls wird 
durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
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verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet oder begründet.  
Die Voraussetzungen nach § 13 a Abs. 1 BauGB liegen somit vor. Von einer Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird daher abgesehen. Ein Ausgleich der Eingriffe in 
Natur und Landschaft ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht notwendig.  
 
 

2. Bodentypologie / Grundwasser 
 

Die Geländehöhe des Planungsgebietes liegt bei ca. 3 mNN. 
 
Unter einer humosen Schicht („Mutterboden“) liegen überwiegend flächendeckend  
Fein-, Mittel- und Grobsande vor, die einen guten Baugrund darstellen. Es sind daher 
Gründungen aller Art, bei ausreichender Lagerungsdichte auch mit höheren Sohlspan-
nungen möglich. Es kommt in einigen Bereichen im obersten Meter, um 1,5 m Tiefe 
sowie im Bereich um 4 m unter Gelände jeweils eine dünne Lage Schluff und Ton vor. 
In diesen Bereichen ist die Setzungsempfindlichkeit stark erhöht. Hier sollte durch Son-
dierungen vor dem Bau der Untergrund erkundet werden. 
 
Die Sande stellen gleichzeitig den oberen Grundwasserleiter dar. Die Grundwassersoh-
le wird ab ca. -20 mNN (ab ca. 23 m unter Gelände) durch die feinsandig-schluffigen 
Lauenburger Schichten angetroffen. 
 
Entsprechend der jahreszeitlichen Verhältnisse treten unterschiedliche Grundwasser-
standshöhen auf. Stichtagsmessungen (1976/2014) ergaben freie Grundwasserstände 
um 0,75 mNN (ca. 2,25 m unter Gelände); freie Höchststände sind bei 2 mNN (ab 1 m 
unter Geländeoberfläche) zu erwarten. In Zeiten mit hohen Grundwasserständen kön-
nen zusätzlich langanhaltende und ergiebige Regenfälle für einen weiteren Anstieg des 
Grundwassers sorgen. Hier ist besonders Vorsorge bei Kellerbauten zu tragen. 
 
Das Grundwasser ist nach DIN 4030 als „schwach betonangreifend“ einzustufen (pH: 
5,5-6,5; Gesamteisen: 1-10 mg/l; Chloride: 50-100 mg/l; Sulfate: 80-160 mg/l; Magnesi-
um: 5-10 mg/l; Calcium: 50-75 mg/l [Angaben aus: Geochemische Kartierung Bremen 
1993]). 
 
Die Anlage von geothermischen Installationen für die Gebäudebeheizung und –kühlung 
ist hydrogeologisch vor Ort möglich. 
 
 

3. Altlastenrelevante Vornutzungen 
 

In Teilen des Bebauungsplangebietes sind altlastenrelevante Vornutzungen (Tankstelle, 
Chemische Reinigung) festgestellt worden. Hier wurden im Rahmen der Erarbeitung 
des Bebauungsplanes durch die Bodenschutz- und Altlastenbehörde die vorliegenden 
Gutachten ausgewertet und zusätzliche orientierende Untersuchungen veranlasst. Die 
Untersuchungen der Grundstücke Oberneulander Heerstraße 38 (vormals Chemische 
Reinigung) und Rockwinkeler Heerstraße 174 (vormals Tankstelle) werden parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung flie-
ßen, sofern dies Belange der Bauleitplanung berührt, in die weitere Planung ein. 
 
 

4. Immissionsschutz 
 
Mit der teilweisen Veränderung der Gebietsausweisung von Allgemeinem Wohngebiet 
(WA) in ein Mischgebiet (MI) geht keine Erhöhung der immissionsschutzrechtlichen An-
forderungen einher. Die vorhandenen Betriebe mit ihren Liefer- und Kundenverkehren 
sowie der allgemeine Verkehrsfluss werden hierdurch nicht beeinträchtigt. Aus diesem 
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Grund ist keine weitere Betrachtung des Immissionsschutzes (Lärm) erforderlich.  
 
 
E) Finanzielle Auswirkungen / Genderprüfung 

 
1. Finanzielle Auswirkungen  
 

Die Umsetzung der erläuterten Planung hat finanzielle Auswirkungen für die Stadtge-
meinde Bremen. Für die Verbreiterung der Apfelallee und der Anpassung des Kreu-
zungsbereiches müssten im Zuge eines künftigen Ausbaus ca. 280 m² Grundstücksflä-
che beidseitig der Apfelallee (derzeit Tankstelle und Sparkasse) sowie ein kleiner Teil-
bereich an der Rockwinkeler Heerstraße erworben werden. Ein Erwerb dieser Flächen 
wird erst im Rahmen eines Vorkaufsrechtes bzw. im Rahmen direkter Ankaufsverhand-
lungen bei Verkauf der jeweiligen Grundstücke vollzogen, so dass eine Bezifferung der 
entstehenden Kosten und deren Fälligkeit nicht vorgenommen werden kann. Für den 
Umbau des Kreuzungsbereiches, der zeitlich hinter den Ankauf der gesamten Teilflä-
chen fällt, fallen weitere Kosten an. Die Höhe der Kosten kann zur jetzigen Zeit noch 
nicht ermittelt werden. Der Bebauungsplan regelt nur die Möglichkeit des Ausbaus. Ei-
ne Umsetzung kann erst nach Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel erfolgen.  
 
Aufgrund der Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der Stadtgemein-
de Bremen Kosten entstehen könnten. Die erforderlichen Mittel werden - soweit Dritte 
nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können - ent-
sprechend den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, 
über die die Bürgerschaft im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat. 
 
Planentschädigungsansprüche sind nicht ersichtlich. Die Festsetzungen sind so ge-
wählt, dass eine relevante Einschränkung von Nutzungen nicht erfolgt.  
 
 

2. Genderprüfung 
 

Das Gebiet ist ein für Frauen und Männer gleichermaßen genutzter Lebensraum. Unter 
dem Aspekt der gleichstellungspolitischen Wirkungen wird durch die Ergänzung des 
Nahversorgungsangebotes ein Beitrag zur Sicherung der wohngebietsnahen Versor-
gung der Bevölkerung in Oberneuland geleistet. So werden kurze Einkaufswege und 
Möglichkeiten der schnellen Erreichbarkeit zu Fuß oder per Fahrrad geschaffen. 
 
 
 
Für Entwurf und Aufstellung 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
 
Bremen, den 2016 

Im Auftrag 
 
 
 
.................. 
 
Senatsrat 

 




	19_134_S_DV2466_Endf
	Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

	19_134_S_DV2466 Anlage1_Endf
	19_134_S_DV2466 Anlage2_Endf
	19_134_S_DV2466 Anlage3_Endf

